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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Der Nationalrat lehnte eine Motion Freysinger (svp, VS) ab, welche die Abschaffung der
Visumspflicht für Taiwan-Chinesen verlangt hatte, überwies aber gegen den Willen des
Bundesrates eine Motion Darbellay (cvp, VS; Mo. 04.3047) zur erleichterten Einreise für
chinesische Touristen mit einem Schengen-Visum. Im Ständerat obsiegten
Sicherheitsüberlegungen gegenüber den Interessen des Tourismusgewerbes:
Schengen-Visa würden oft gefälscht, ganze Reisegruppen tauchten in der EU unter, die
Schweiz habe mit China keine Rückübernahmeabkommen geschlossen und solange sie
dem Schengen-Raum nicht angehöre, seien EU-Einreisesperren für die Schweizer
Behörden gar nicht erkennbar. 1

MOTION
DATUM: 13.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Asylpolitik

Le 5 septembre 2018, le Conseil fédéral a ouvert une procédure de consultation sur les
modifications d'ordonnance nécessaires pour l'élaboration d'un Agenda Intégration
Suisse en faveur des personnes mineures non accompagnées dans le domaine de l'asile.
La question de l'indemnisation des cantons pour les coûts qui en résulteraient fait
également partie de la consultation. L'agenda vise à intégrer plus rapidement ces
personnes sur le marché du travail. Les lignes directrices de cet agenda ont été
approuvées au printemps 2018 par la Confédération et les Cantons. 2

ANDERES
DATUM: 05.09.2018
SOPHIE GUIGNARD

Familienpolitik

Der Bundesrat nahm Kenntnis von den Antworten auf seine Vernehmlassung zur
rechtlichen Besserstellung gleichgeschlechtlicher Paare. Mit Ausnahme von EDU und
EVP bejahten alle Parteien einen gesetzgeberischen Handlungsbedarf, ebenso alle
Kantone ausser dem Thurgau. Über die konkrete Umsetzung gingen die Meinungen
allerdings auseinander. Wenn sich auch eine deutliche Mehrheit für eine registrierte
Partnerschaft aussprach (und nicht für die ebenfalls zur Diskussion stehende
obligationenrechtliche Lösung), so spaltete die Frage, ob es sich dabei um eine
Partnerschaft mit relativ eigenständigen oder über eine mit weitgehend ehelichen
Wirkungen handeln soll, die Vernehmlassungsteilnehmer in zwei ungefähr gleich grosse
Lager. Der Bundesrat entschied sich für die erste Variante, da sie rechtlich präziser
gefasst werden könne; bei einer eheähnlichen Partnerschaft wären die Abgrenzungen
zum Institut der Ehe schwierig. Eingeführt werden soll damit ein neues
Rechtsinstrument, das homosexuellen Paaren sowohl eine staatliche Anerkennung als
auch eine rechtliche Absicherung ihrer Beziehung ermöglicht. Im Vorentwurf für das
Gesetz sollen Regelungen im Erb-, Sozialversicherungs- und Steuerrecht ausgearbeitet
werden. Als besonders heikel dürfte sich die Frage des Aufenthaltsstatus für
ausländische Partner erweisen. Das Gesetz soll aber auch klare Schranken setzen. So
soll etwa die gemeinsame Adoption von Kindern durch schwule Paare ebenso
ausgeschlossen werden wie der Zugang lesbischer Partnerschaften zur medizinisch
unterstützten Fortpflanzung. Die Verbände der Schwulen und Lesben zeigten sich
einerseits erfreut darüber, dass nun erste Schritte zur rechtlichen Besserstellung getan
werden, andererseits aber enttäuscht darüber, dass die vorgeschlagene Lösung eher in
die Richtung von Sonderregelungen, denn von gleichen Rechten gehe. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.10.2000
MARIANNE BENTELI

Gleichgeschlechtliche Paare sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Partnerschaft beim
Zivilstandsamt registrieren zu lassen. Der Bundesrat gab eine entsprechende
Gesetzesvorlage in die Vernehmlassung. In vielen Punkten sollen homosexuelle Paare
Ehepaaren gleichgestellt werden und sowohl deren Rechte wie Pflichten erhalten.
Vorteile bringt der Gesetzesvorschlag vor allem im Erb- und Sozialversicherungsrecht.
Die gemeinsame Adoption sowie die Adoption eines „Stiefkindes“ (aus einer früheren
heterosexuellen Beziehung) wird ihnen jedoch verwehrt, ebenso der Zugang zur
Fortpflanzungsmedizin, da nach Ansicht des Bundesrates zwei Väter oder zwei Mütter
das Kind in der heutigen Gesellschaft in eine Ausnahmesituation bringen würden.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.11.2001
MARIANNE BENTELI
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Ausländische Partnerinnen und Partner sollen grundsätzlich einen Anspruch auf eine
fremdenpolizeiliche Aufenthaltsbewilligung erhalten, nicht aber auf eine erleichterte
Einbürgerung. Die Schwulen- und Lesbenorganisationen kritisierten die beiden letzten
Punkte als diskriminierende Sonderregelung. In ersten Stellungnahmen erklärte sich
lediglich die CVP mit den Vorschlägen zufrieden. Die SVP lehnte sie als Abwertung der
Ehe ab. Sowohl der SP wie der FDP ging die Gleichstellung zu wenig weit, weshalb sie
diesbezügliche Korrekturen verlangten. 4

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Registrierung gleichgeschlechtlicher Paare fand in
der Vernehmlassung breite Zustimmung. Einzig SVP und EVP lehnten sie rundweg ab.
Die Schweizerische Bischofskonferenz widersetzte sich einer zivilrechtlichen Regelung
nicht, erklärte aber, sie würde keine homosexuellen Partnerschaften segnen. FDP, SP,
dem Katholischen Frauenbund und den Homosexuellenorganisationen ging sie –
insbesondere wegen des vorgesehenen Adoptionsverbots – zu wenig weit. In seiner
Ende November verabschiedeten Botschaft hielt der Bundesrat aber daran fest, ebenso
wie am Verbot des Zugangs zur Fortpflanzungsmedizin. Er begründete dies damit, dass
sonst ein Kind entgegen der Natur rechtlich zwei Mütter oder zwei Väter hätte, wodurch
es zum gesellschaftlichen Aussenseiter würde. Das Bundesgesetz über die eingetragene
Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare stellt diese im Erb- und
Sozialversicherungsrecht sowie bei der beruflichen Vorsorge den Ehepaaren gleich.
Eine eingetragene Partnerschaft entsteht, indem die beiden Männer bzw. Frauen ihren
Willen beim Zivilstandsamt zu Protokoll geben – anders als bei einer Eheschliessung gibt
es kein Jawort. Auf den Namen und das Bürgerrecht hat dieser Akt keinen Einfluss.
Ausländische Partner werden den ausländischen Ehegatten von Schweizerinnen und
Schweizern resp. niedergelassenen Ausländerinnen und Ausländern gleichgestellt
(Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung, nach fünf Jahren auf eine
Niederlassungsbewilligung). Liegt offensichtlich ein Missbrauch vor, kann der
Zivilstandsbeamte die Eintragung verweigern. Um möglichst wenig Probleme beim
Aufheben der Verbindung entstehen zu lassen, werden die Partner (anders als Eheleute)
von Gesetzes wegen der Gütertrennung unterstellt. Der Weg aus der anerkannten
Partnerschaft ist kürzer als jener aus einer Ehe: Ein Jahr Trennung genügt, um auch
gegen den Willen des anderen die Auflösung durchzusetzen. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.11.2002
MARIANNE BENTELI

Im November 2018 veröffentlichte der Bundesrat die Botschaft für eine Änderung des
Erwerbsersatzgesetzes (EOG) zur Mutterschaftsentschädigung bei längerem
Spitalaufenthalt des Neugeborenen, wie sie die Motion der SGK-SR vom August 2016
(Mo. 16.3631) gefordert hatte. Grund für die Revision des EOG sei eine Rechtslücke bei
der Mutterschaftsentschädigung, da die Mütter bei über dreiwöchigem Spitalaufenthalt
der Neugeborenen heute zwar die Mutterschaftsentschädigung aufschieben könnten,
jedoch weder das EOG noch eine andere Versicherung bei Aufschub der
Mutterschaftsentschädigung Leistungen vorsähen. Daher schlug der Bundesrat 56
zusätzliche Entschädigungstage (Wochentage, nicht Arbeitstage) sowie eine
Verlängerung des Mutterschaftsurlaubs und des Schutzes vor Kündigung zur Unzeit vor,
sofern Neugeborene mindestens drei Wochen im Spital verbleiben müssten und die
Mütter nach dem Mutterschaftsurlaub ihre Erwerbstätigkeit wieder aufnähmen. Die
Zusatzkosten von jährlich CHF 5.9 Mio. würden durch die aktuellen Einnahmen der EO
gedeckt. 

Bei der Vernehmlassung von März bis Juni 2018, an der sich alle 26 Kantone, fünf im
eidgenössischen Parlament vertretene Parteien sowie zahlreiche Verbände beteiligten,
traf der Vorschlag ausser bei der SVP und dem Gewerbeverband mehrheitlich auf
Zustimmung. Die SVP argumentierte, dass die Erholung der Mutter und der Aufbau einer
Bindung zum Kind – der Zweck des Mutterschaftsurlaubs – auch im Spital geschehen
könnten. Der SGV hielt die Nachweispflicht für die Mütter, dass sie bereits vor der
Geburt geplant hätten, nach dem Mutterschaftsurlaub wieder zu arbeiten, für
unpraktikabel und forderte das Vorliegen eines gültigen Arbeitsvertrags. Auch SAV, SGB
und Travail.Suisse erachteten diesen Nachweis als zu komplex und sprachen sich
stattdessen für eine Überprüfung durch die Ausgleichskassen anhand der später
entrichteten Beiträge aus, während die SP eine Ausdehnung der Entschädigung auf alle
Frauen unabhängig ihrer Erwerbstätigkeit forderte. Darüber hinaus kritisierten SGB und
Travail.Suisse, dass die Vorlage nicht alle Lücken im sozialen Netz bezüglich
Mutterschaftsentschädigung schliesse. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.11.2018
ANJA HEIDELBERGER

01.01.90 - 01.01.20 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Im Mai 2019 legte der Bundesrat dem Parlament eine Botschaft zur besseren
Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenpflege vor. Darin sollen kurzzeitige
Arbeitsabwesenheiten zur Pflege von Familienmitgliedern oder Lebenspartnerinnen
und -partnern geregelt werden, welche maximal drei Tage am Stück und nicht mehr als
zehn Tage pro Jahr dauern dürfen. Der Bundesrat schätzte die für die Wirtschaft durch
die dazu vorgesehene Lohnfortzahlung entstehenden Mehrkosten auf CHF 90 bis 150
Mio. Weiter soll Eltern schwer beeinträchtigter Kinder ein Betreuungsurlaub von
jährlich bis zu 14 Wochen und eine Betreuungsentschädigung zugestanden werden.
Bisher mussten Angehörige in solchen Fällen Ferien nehmen, sich krankschreiben
lassen oder gar die Arbeitsstelle aufgeben. Die daraus entstehenden Mehrkosten seien
aufgrund der unbekannten Zahl von betroffenen Familien schwer zu schätzen, so der
Bundesrat. Bei maximaler Bezugsdauer und 4'400 Betroffenen rechne er allerdings mit
einer zusätzlichen Belastung der EO von CHF 77 Mio pro Jahr.

Auslöser für die Revision waren diverse Postulate für eine Verbesserung der
Rahmenbedingungen von betreuenden und pflegenden Angehörigen gewesen, nämlich
das Postulat Seydoux-Christe (cvp, JU; Po. 09.4199), ein Postulat der SGK-NR (Po.
13.3366) sowie das Postulat Müller-Altermatt (cvp, SO; Po. 16.3868).

In der Vernehmlassung, welche von September bis November 2018 dauerte, zeigte sich
ein breit abgestützter Zuspruch vonseiten der Kantone, der Parteien, des
Städteverbands sowie der Arbeitnehmerorganisationen. Die beiden
Arbeitgeberorganisationen SAV und SGV sowie die SVP lehnten die Vorlage hingegen
vollständig ab, während sechs Kantone Vorbehalte bezüglich der meisten
vorgeschlagenen Massnahmen äusserten. Auf reges Interesse stiess die Vernehmlassung
auch bei zahlreichen Organisationen, etwa von Direktbetroffenen, Frauen, Verbänden
für Soziales oder Gesundheit – welche unaufgefordert diverse Stellungnahmen
einreichten. 
Verschiedene in der Vernehmlassung geäusserte Punkte nahm der Bundesrat in der
Folge in den Gesetzesentwurf auf: Hatte er anfänglich keine Obergrenze für den Bezug
kurzfristiger Abwesenheiten vorgeschlagen, entschied er sich nun mit zehn Tagen für
den Mittelweg aus den eingetroffenen Stellungnahmen. Zweitens sah der
Gesetzesentwurf wie in der Vernehmlassung gefordert neu eine Definition der
schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen vor – gemäss Vorentwurf hätten diese
in einer Verordnung geregelt werden sollen. Um die Flexibilität der betreuenden Eltern
zu gewährleisten, strich der Bundesrat auf Verlangen der
Vernehmlassungsteilnehmenden zudem die Mindestbezugsdauer des
Betreuungsurlaubs von einer Woche. Schliesslich strich er auch die Bestimmung,
wonach ein bereits bestehender Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag den
Anspruch auf eine Betreuungsentschädigung ausschliesst. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.05.2019
CATALINA SCHMID

Suite au refus du Conseil national de classer l'initiative parlementaire Romano (pdc, TI)
visant à introduire des allocations en cas d'adoption d'un enfant, la CSSS-CN a publié
un projet d'acte et un rapport explicatif en juillet 2019. Admettant une nécessité de
respecter l'égalité entre l'adoption et les liens de parenté biologiques, et considérant
toutefois qu'une mère adoptante n'a pas besoin de se remettre d'un accouchement, la
commission a proposé un projet dont la durée d'indemnisation serait plus courte.
Celui-ci prévoit une allocation de deux semaines, calquée sur le modèle d'assurance
maternité, mais non limitée aux femmes. Les parents qui travaillent, à condition qu'ils
adoptent un enfant de moins de quatre ans et suspendent leur activité ou en réduisent
le taux dans l'année suivant l'adoption pourraient en bénéficier, à hauteur de 80% du
revenu moyen, ou de 80% de la diminution de revenu. Si plusieurs enfants sont adoptés
en même temps les parents touchent seulement une allocation. Les cantons pourraient
s'ils le souhaitent augmenter la durée de cette allocation et prélever des cotisations en
fonction. Au sein de la commission, deux projets de minorité ont été formulés. Une
minorité composée de député-e-s UDC et PLR a refusé une entrée en matière sur ce
projet. Selon eux, l'adoption relève de la responsabilité privée et une allocation mettrait
à mal le principe de solidarité des assurances sociales. L'autre minorité, constituée de
députées et députés PS et verts, a souhaité une allocation semblable à l'assurance
maternité, de même durée, à répartir équitablement entre les deux parents.
Les résultats de la procédure de consultation ont dessiné trois tendances semblables.
Deux tiers des cantons, ainsi que le PDC, le PEV et le PVL ont estimé que le projet de la
commission était un premier pas dans la bonne direction. Le PS, le PES, les associations
de travailleurs et travailleuses ainsi que les cantons de ZH, BS, TI, GE, VD et NE ont
souhaité une allocation plus longue, jugeant que deux semaines ne suffisaient pas
atteindre le but visé. Enfin, les cantons de ZG, LU, AG, SZ, OW et GL et FR – qui se sont

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.07.2019
SOPHIE GUIGNARD
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montrés critiques – ainsi que l'UDC, le PLR et les associations des milieux industriels et
patronaux ont rejeté le projet. 8

Kinder- und Jugendpolitik

Die Eidgenössische Kommission für Jugendfragen (EKJ) forderte in ihrer
Vernehmlassung zur Totalrevision der Bundesverfassung einen eigentlichen
Jugendartikel. Es wäre unannehmbar, wenn die neue Verfassung die Jugend nur in
Zusammenhang mit Sport explizit erwähnen würde. Es gelte in erster Linie, eine
Verfassungsgrundlage für das Bundesgesetz über die Förderung der ausserschulischen
Jugendarbeit zu schaffen. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.04.1996
MARIANNE BENTELI

Menschen mit Behinderungen

Ende Oktober gab der Bundesrat eine Revision des Bundesgesetzes über den
Militärpflichtersatz in die Vernehmlassung. Dabei wollte er den Militärpflichtersatz für
Behinderte zwar erleichtern, nicht aber völlig abschaffen. Eine generelle Befreiung, so
argumentierte er, wäre mit der allgemeinen Wehrpflicht kaum vereinbar; ein Abweichen
vom Grundsatz der Ersatzpflicht würde letzlich deren Aufgabe bedeuten, weil jede
Dienstuntauglichkeit im weitesten Sinn als Invalidität qualifiziert werden könnte. Das
Gesetz soll aber so geändert werden, dass mehr Behinderte vom Militärpflichtersatz
befreit werden. Heute wird die Abgabe erlassen, wenn die Einkünfte eines Invaliden das
betreibungsrechtliche Existenzminimum nicht um mehr als 50% übersteigen. Diese
Limite soll neu auf 100% angehoben werden. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.10.1991
MARIANNE BENTELI
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